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Ober-Wöllstadt e.V. 

 

 

 

Schützenverein Hubertus 1973 Ober- Wöllstadt e.V  
IBAN: DE 08 5185 0079 0117 0006 48 / BIC: HELADEF1FRI 

 

Aufnahmeantrag  
Ich beantrag die Aufnahme in den Schützenverein Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt e.V. 
 
zum:  _____________________________ 
 
Name: _____________________________ Vorname: ________________________ 
 
Geb.-Datum: _____________________________ Staatsangehörigkeit: _______________ 
 
Straße: _____________________________ Haus-Nr.: ________________________ 
 
PLZ / Ort: ______________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________ Handy-Nr.: _______________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________________ 

(Bitte stets aktualisieren 

 

In den folgenden Disziplinen möchte ich aktiv schießen: 

Luftpistole Luftgewehr Sportpistole Gebrauchspistole/Revolver andere 

Ich bin Jäger Ich bin Waffensammler 

Ich bin bereits Mitglied in folgendem Schießsportverein __________________________________ 

Ich besitze einen Wettkampfpass  
 
Ich bin bereits im Besitz einer genehmigungspflichtigen Schusswaffe (grüne WBK) 
Ich bin im Besitz einer Erlaubnis gem. § 27 Sprengstoffgesetz (Pulverschein) 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o. g. Daten über eine EDV bearbeitet werden 
(Datenschutz wird gewährleistet). Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige mit 
meiner Unterschrift, dass ich diese beachten werden (das Beiblatt zur Datenschutzverordnung 
habe ich erhalten und eine Genehmigung erteilt). 
 
Standdienst: Ich verpflichte mich regelmäßig Standdienst auf dem Schießstand zu leisten.  
Bitte dem Antrag beifügen: SEPA Lastschriftmandat und Beiblatt (Datenschutz 
Grundverordnung). 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (sofern erforderlich). 
 
Aufnahmegebühr: 
Erwachsene 150,00 € 
Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr  75,00 €  
 
Jahresbeitrag / Jahr  
Erwachsene 50,00 €  
Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr 40,00 €    
 
 

Datum  _____________   _____________________________  
  Unterschrift des Antragstellers  
  ggf. beider Erziehungsberechtigter 
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Schützenverein Hubertus 1973 Ober- Wöllstadt e.V  
IBAN: DE 08 5185 0079 0117 0006 48 / BIC: HELADEF1FRI 

 

Vereinsinterne Regelungen  
  

Aufnahmegebühren 

Erwachsene    150,00 €   

Jugend ab dem 16. Lebensjahr    75,00 €  

 

Mitgliedsbeiträge  

Erwachsene  jährlich 50,00 €   

Jugend jährlich 40,00 €  

 

Schießpauschalen für Erwachsene 

Erwachsene 

LP und/oder LG und KK  jährlich  30,00 €  

LP und/oder LG, KK und 

Großkaliber jährlich 60,00 €  

 

Für Ehepartner, die den Schießsport als Mitglied in  

unserem Verein ausüben, wird die Schießpauschale halbiert. 

 

Nutzungspauschalen für Vereinswaffen für die Jugend 

Luftpistole und/oder Luftgewehr  jährlich  40,00 €  

 

Gastschützengebühr  

Luftpistole oder Luftgewehr  pro Abend  5,00 €  

Kleinkaliber oder Großkaliber pro Abend 10,00 €  

Waffenleihgebühr pro Abend 3,00 €  

 

Neuanwärter, die eine Aufnahme in den Verein beantragt haben,  

erhalten 3 x kostenloses Probetraining. Im Anschluss müssen sie  

sich verbindlich für oder gegen eine Mitgliedschaft entscheiden. 

 
Munitionspreise 
a) Luftpistolen- und Luftgewehrmunition / 500 Schuss → 6,50 € 
b) Kleinkalibermunition 22 lfB / 50 Schuss → 7,00 € 
c) Kaliber 9mm (Megtech) → 22,00 € 
 
Neue Regelung! 20.1.2022 lt. Vorstands Beschluss 
a) Bescheinigungen für Behörden → 10,00 € 
b) Bank-Rückbuchungen (z.B. falsche Kontoangaben), 
 je nach Aufwand, mindestens jedoch → 5,00 €  
 
Aus- oder Fortbildungen einzelner Mitglieder 
werden jeweils per Vorstandbeschluss gefördert. 
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Schützenverein Hubertus 1973 Ober- Wöllstadt e.V  
IBAN: DE 08 5185 0079 0117 0006 48 / BIC: HELADEF1FRI 

 

SEPA- Lastschriftmandat 
Gläubigeridentifikationsnummer:   DE57  ZZZ  0000  1450  548 
 
Vertragsgegenstand: 
  
Mitgliedsbeiträge,   Aufnahmegebühren   und  Umlagen lt. Mitgliederbeschluss. 
 
Das Mandat soll auch für Ehepartner und Kinder gelten. 
 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Schützenverein Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt e.V. widerruflich die 
von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. 
 
2. SEPA Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Schützenverein Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Hubertus 1973 Ober-
Wöllstadt e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber:  
Nachname  __________________________________________ 
 
Vorname __________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________ 
  
Straße: __________________________________________ 
  
Postleitzahl: ____________ Ort:_________________________  
 
 
Kreditinstitut: IBAN: DE-----I-------------I-------------I--------------I--------------I------- 
 
 
Datum ______________      Unterschrift _________________________ 
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Schützenverein Hubertus 1973 Ober- Wöllstadt e.V  
IBAN: DE 08 5185 0079 0117 0006 48 / BIC: HELADEF1FRI 

 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 
 
wegen der ab dem 25.5.2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung bittet der 
Schützenverein Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt e.V. um Ihre schriftliche Zustimmung zur 
Erfüllung und im Rahmen der gültigen Satzung zu verarbeitenden Daten Ihrer 
Genehmigung. Zur Erfüllung und im Rahmen des Satzungszwecks erfasst der 
Schützenverein Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt e.V. die hierfür erforderlichen Daten, 
einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedern (insbesondere zu 
Kommunikationszwecken). 
 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
4.) Der Schützenverein kann diese Daten in zentrale Informationssysteme einstellen. Ein 

solches Informationssystem kann von anderen Vereinen wie dem Landessportbund 
Hessen, dem Hessischen Schützenverband und den angegliederten Verbänden 
betrieben werden. 

5.) Zur Erfüllung des Satzungszwecks können Name, Titel, Akademische Grade, 
Anschrift, Geburtsjahr, insbesondere über die Vereinszugehörigkeit, unter Beachtung 
der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen (§ 28 Abs.3 Bundes Datenschutzgesetz 
(BDSG ) zu Werbezwecken im Interesse des Vereins und deren Mitglieder genutzt 
werden, soweit die Betroffenen der Nutzung nicht widersprechen. 

6.) Um die Aktualität der gemäß Nr.1 erfassten Daten zu gewährleisten ist der Verein 
verpflichtet Veränderungen umgehend mitzuteilen. 

7.) Jedes Mitglied hat das Recht auf: 

-Auskunft über seine gespeicherten Daten 
-Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 
-Sperrung seiner Daten 
-Löschung seiner Daten gemäß den Bestimmungen des BDSG 
 

8.) Durch die bestehende Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der 
Satzung stimme ich der Veröffentlichung von Bildern in Print oder Telemedien sowie 
elektronischen Medien zu. (z.B. Wettkampfergebnisse) zu. 

ja   nein    
 
 
Vorname:______________________  Name: ______________________________ 

 
PLZ / Ort:______________________ Straße: ______________________________ 

 
Datum  _____________   _____________________________  
  Unterschrift des Antragstellers 
 ggf. beider Erziehungsberechtigter 
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Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Hiermit stimmen wir / ich zu, dass unser / mein Kind 

 
 
Name des Kindes: _________________________________  
 
Vorname des Kindes: _________________________________ 
 
Geb.-Datum: _________________________________ 
 

an einem aktiven Schießen unter Aufsicht innerhalb des Schützenvereins Hubertus 1973 

Ober-Wöllstadt e.V. teilnehmen darf, auch, wenn wir nicht persönlich anwesend sind. 

Das Mindestalter für das Schießen mit Luftdruck- und Federdruckwaffen beträgt 12 Jahre, 

für andere Waffen 14 Jahre, gemäß dem derzeit gültigen Waffengesetz. 

Schüler ab 6 Jahre dürfen mit unserem Lasergewehr schießen. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
(Daten der / des Erziehungsberechtigten) 
 
 
Name:  _________________________________________  
 
Anschrift: _________________________________________     
 
 _________________________________________ 
 
Handy:  _________________________________________   
 
Mail:  _________________________________________   
 
 
 
Ort und Datum: ___________________       
   
 
_________________________          _______________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)  (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 


